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Executive Summary 

Hintergrund der Studie: Jobchancen von Älteren und Langzeitarbeitslo-

sen in Zeiten des Fachkräftemangels 

Im Juni 2023 waren in Österreich 32.099 Menschen seit mehr als zwölf Monaten 

beim AMS vorgemerkt. 18.202 bzw. 57% davon waren 50 Jahre oder älter. Der 

Anteil Älterer unter Langzeitarbeitslosen ist in den letzten 15 Jahren deutlich 

gestiegen, seit zwei Jahren machen sie kontinuierlich mehr als die Hälfte aller 

Langzeitarbeitslosen aus. Zwar haben ältere Beschäftigte ein geringeres Ri-

siko, arbeitslos zu werden – verlieren sie ihren Job, haben sie jedoch 

schlechtere Chancen auf eine rasche Wiederbeschäftigung. Dafür verantwort-

lich sind mitunter auch negative Stereotype sowohl über ältere Beschäftigte als 

auch Langzeitarbeitslose. Dies wiederum führt dazu, dass ältere und langzeit-

arbeitslose Personen im Rahmen des Bewerbungsprozess einem höheren 

Risiko ausgesetzt sind, keine Einladung zu einem Erstgespräch zu erhalten. 

Zahlen zum Ausmaß der Jobchancen von Älteren und Langzeitarbeitslosen im 

Bewerbungsprozess fehlen in Österreich bisher. Offen ist auch, inwieweit der 

aktuelle Arbeits- und Fachkräftemangel dazu beiträgt, die Jobchancen von Äl-

teren und Langzeitarbeitslosen zu erhöhen. 

Ein Experiment zum Nachweis von Ungleichbehandlungen: Das Matched-

Pair Correspondence Testing 

Um Ungleichbehandlungen statistisch aufzudecken, werden sogenannte „Cor-

respondence Testings“ durchgeführt, bei denen sich (fiktive) Bewerber:innen 

auf offene Stellen bewerben. Die Bewerber:innen unterscheiden sich dabei in 

ihrem Lebenslauf nur in einem Merkmal – entweder in ihrem Alter oder in der 

Dauer ihrer Arbeitslosigkeit. Unterschiedliche positive Rücklaufquoten lassen 

dann eine Ungleichbehandlung vermuten. Um aber nicht nur auf eine potenzi-

elle Ungleichbehandlungen zu schließen, sondern tatsächlich gesicherte 

Aussagen über Fälle von Schlechterbehandlungen treffen zu können, wurde 

das Prinzip des „matched-pair“-Testings angewandt. Dabei wurden pro Stellen-

anzeige je eine Bewerbung einer (älteren oder langzeitarbeitslosen) Testperson 

und eine Bewerbung einer (jüngeren und erst seit kurzem arbeitslosen) Kon-

trollperson ausgesandt. Da die Unternehmen auf diesem Weg nun eine 

Entscheidung für oder gegen die jeweiligen Bewerber:innen treffen mussten, 

kann eine Ungleichbehandlung in jedem Einzelfall nachgewiesen werden. 

Vor dem Hintergrund des steigenden Fachkräftemangels wurden die beiden Be-

rufsfelder Elektroinstallation und Lebensmitteleinzelhandel ausgewählt. Beide 

Berufe wurden im letztjährigen „Fachkräfteradar“ des ibw von den befragten 

Unternehmen besonders häufig auf die Frage genannt, bei welchen Berufen sie 

die größten Rekrutierungs- bzw. Besetzungsschwierigkeiten haben. Pro 
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Berufsfeld wurden drei fiktive Personen (zwei Testpersonen und eine Kontroll-

person) kreiert:  

Experiment Matched pairs Alter 

Dauer der  

Arbeitslosigkeit 

Test auf Ungleichbehand-

lung aufgrund Dauer der 

Arbeitslosigkeit  

Testperson 1: 35 Jahre 13 Monate 

Kontrollperson: 34 Jahre 3 Monate 

Test auf Ungleichbehand-

lung aufgrund des Alters 

Testperson 2: 52 Jahre 2 Monate 

Kontrollperson: 34 Jahre 3 Monate 

 

Abgesehen von Alter und Dauer der Arbeitslosigkeit waren sich die Bewer-

ber:innen ident bzgl. Geschlecht, Staatsbürgerschaft, Migrationshintergrund, 

Familienstand, Ausbildungen und Berufserfahrung. Insgesamt wurden im Juli 

2023 400 offene Stellen in Wien (fiktiver Wohnort der Bewerber:innen), Nieder-

österreich und im Burgenland recherchiert, davon 200 im Bereich der 

Elektroinstallation und 200 im Lebensmitteleinzelhandel. Somit wurden inner-

halb von vier Wochen 800 Bewerbungen an 400 Unternehmen ausgesandt.  
 

Lebensmit-

tel- 

einzelhandel 

Elektro- 

installation 

Gesamt 

Test auf Ungleichbehandlung 

aufgrund des Alters 

100 100 200 

Test auf Ungleichbehandlung 

aufgrund Dauer der Arbeitslo-

sigkeit 

100 100 200 

Gesamt 200 200 400 

Ergebnis Ungleichbehandlung aufgrund des Alters: 24 Mal wurden die äl-

teren Bewerber:innen nicht eingeladen, die jüngeren schon 

Von 200 Unternehmen, die zwei Bewerbungen erhielten, die sich lediglich im 

Alter der Bewerber:innen unterschieden, haben 24 nur die jüngere Person und 

nicht die ältere zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Das entspricht ei-

nem Anteil von 12% der Unternehmen. In mehr als jedem zehnten Fall kam es 

also zu einer Benachteiligung der älteren Person. In Summe wurden die älteren 

Bewerber:innen 70 Mal zu Bewerbungsgesprächen und die jüngeren Kandi-

dat:innen 84 Mal eingeladen.  

Im Lebensmitteleinzelhandel gab es eine doppelt so häufige Ungleichbehand-

lung als in der Elektroinstallation: Die ältere Kandidatin wurde im 

Lebensmitteleinzelhandel von 16 Unternehmen nicht eingeladen, die jüngere 

Bewerberin jedoch schon. Bei den Elektroinstallateuren ist dies nur bei 8 Un-

ternehmen der Fall gewesen. Weiters gibt es Unterschiede bezüglich des 
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Zeitpunkts der Kontaktaufnahme: Obwohl beide Bewerbungen immer innerhalb 

weniger Stunden bei den Unternehmen eingingen, kontaktierten 10 Unterneh-

men die ältere Person erst nachdem die jüngere Person die Einladung zu einem 

Bewerbungsgespräch abgesagt hatte.  

Ergebnis Ungleichbehandlung aufgrund von Langzeitarbeitslosigkeit: 14 

Mal wurden langzeitarbeitslose Bewerber:innen nicht eingeladen, erst seit 

kurzem arbeitslose Personen aber schon 

Die Ungleichbehandlung aufgrund der Dauer der Arbeitslosigkeit fällt geringer 

aus als jene aufgrund des Alters. Von den 200 kontaktierten Unternehmen er-

hielten die langzeitarbeitslosen Bewerber:innen 92 Einladungen zu 

Bewerbungsgesprächen und die Kontrollperson, die laut Lebenslauf erst seit 

drei Monaten arbeitslos war, 97. In 14 Fällen wurde jedoch nur die Kontrollper-

son zu einem Gespräch eingeladen, das entspricht einem Anteil von 7% aller 

Unternehmen, die die langzeitarbeitslose Person damit benachteiligten.  

Im Berufsfeld der Elektroinstallation haben 32 Unternehmen beide Bewerber zu 

einem Gespräch eingeladen. In 5 Fällen wurde jedoch der langzeitarbeitslose 

Bewerber nicht, der erst seit kurzem arbeitssuchende Bewerber aber schon ein-

geladen. In vier weiteren Fällen wurde der langzeitarbeitslose Kandidat erst 

eingeladen, nachdem die Kontrollperson ihre Bewerbung zurückgezogen hatte. 

Im Lebensmitteleinzelhandel wurde die langzeitarbeitslose Bewerberin von 

neun Unternehmen nicht eingeladen, die Kontrollbewerberin jedoch schon. 18 

Mal wurde die langzeitarbeitslose Bewerberin erst eingeladen, nachdem die 

Kontrollperson ihre Bewerbung zurückgezogen hat. Insgesamt bestätigt dies 

den Befund, dass es im Lebensmitteleinzelhandel zu stärkeren Selektionspro-

zessen entlang der Merkmale „Alter“ und „Langzeitarbeitslosigkeit“ kommt als 

in der Elektroinstallation. 

Wechselwirkungen zwischen Alter und Dauer der Arbeitslosigkeit  

In einem abschließenden Schritt wurde die statistische Wahrscheinlichkeit be-

rechnet, mit der eine Bewerbung auf eine offene Stelle in einer Einladung zu 

einem Bewerbungsgespräch resultiert. Unabhängig des Arbeitsortes, des Min-

destgehalts, der geforderten Qualifikation und des Zeitpunkts der Bewerbung 

liegt diese Einladungswahrscheinlichkeit für eine Person im Alter von 34 Jahren 

und mit einer nur kurzen Dauer der Arbeitslosigkeit bei 44%. Ist die Person 

langzeitarbeitslos (13 Monate), sinkt die Wahrscheinlichkeit nur im Nachkom-

mabereich und damit nicht signifikant. Ist die Person älter (53 Jahre), sinkt die 

Einladungswahrscheinlichkeit auf 35% ab. Ist die Person älter und langzeitar-

beitslos, liegt die Wahrscheinlichkeit, zu einem Bewerbungsgespräch 

eingeladen zu werden, nur noch bei 33%.  
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Der kumulative negative Effekt von Alter und Langzeitarbeitslosigkeit zeigt sich 

vor allem im Lebensmitteleinzelhandel, wobei vom Alter ein deutlich stärkerer 

negativer Einfluss auf die Einladungswahrscheinlichkeit ausgeht.  

Studie liefert auch Einblicke in die Selektionsprozesse bei Bewerbungen 

45% aller 800 Bewerbungen blieben komplett unbeantwortet. In 30% aller Fälle 

kam es zu Rückfragen der Unternehmen, etwa in Form von Nachfragen oder E-

Mails. Im Lebensmitteinzelhandel fiel auf, dass eine der häufigsten Nachfragen 

die Distanz zwischen Wohn- und Arbeitsort betraf, wenn der Betrieb oder das 

Unternehmen seinen Sitz außerhalb Wiens hatte. Die Pendelbereitschaft der 

Bewerberinnen wurde in den Rückmeldungen hinterfragt. Auch Absagen wur-

den in Einzelfällen damit begründet. In der Elektroinstallation war dies hingegen 

nur selten ein Thema. Demgegenüber gab es in diesem Berufsfeld auffällig häu-

fig Rückfragen an den langzeitarbeitslosen Bewerber. So wurde einerseits von 

den Personalverantwortlichen hinterfragt, wie man in einer Branche mit Fach-

kräftemangel so lange auf Arbeitssuche sein könne und andererseits 

thematisiert, dass sie „keine AMS-Stempel austeilen“ würden, sondern nur an 

ernsthaften Bewerbern interessiert seien.  

Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die vorliegende Studie wies im Rahmen eines Experiments, das im Juli und 

August 2023 in Wien, Niederösterreich und im Burgenland durchgeführt wurde, 

eine Ungleichbehandlung von älteren Bewerber:innen aufgrund des Alters in 

12% der Fälle und von langzeitarbeitslosen Bewerber:innen in 7% der Fälle 

nach. Zusammengerechnet kam es also in fast jedem zehnten Bewerbungspro-

zess (9%) zu einer Diskriminierung. Die Ungleichbehandlung trat dabei im 

Lebensmitteleinzelhandel häufiger auf als in der Elektroinstallation, die insge-

samt seltener zu Vorstellungsgesprächen eingeladen hat. 

Die Ergebnisse belegen damit, dass es auch in Zeiten von Fachkräfte- bzw. 

Arbeitskräftemangel nach wie vor zur Benachteiligung bestimmter Personen-

gruppen im Bewerbungsprozess kommt. Gleichzeitig haben frühere Studien 

gezeigt, dass die Jobchancen von z.B. älteren Menschen in Zeiten der 
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Knappheit am Arbeitsmarkt („labor market tightness“) steigen. Der amerikani-

sche Ökonom und Soziologe Gary Becker hat in diesem Zusammenhang bereits 

1957 darauf hingewiesen, dass sich Unternehmen Diskriminierung eigentlich 

nur schwer leisten könnten, zumal sie spätestens dann zu kostspielig wird, 

wenn ein Unternehmen produktive Arbeiter:innen aufgrund persönlicher Merk-

male abweist und ein anderes, konkurrierendes Unternehmen durch die 

Einstellung dieser Produktivkräfte letztlich profitiert. Inwieweit die vor liegenden 

Ergebnisse bereits die gestiegenen Jobchancen – oder zumindest gestiegenen 

Chancen auf eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch – widerspiegeln, 

lässt sich aber aufgrund fehlender Vergleichszahlen nicht sagen. Dass auf die 

Bewerbungen in vielen Fällen sehr rasch (meist am selben oder nächsten Tag) 

reagiert wurde, legt aber die Vermutung nahe, dass der Fachkräftemangel tat-

sächlich zu erhöhten Jobchancen für ältere und langzeitarbeitslose Menschen 

führt. 

Die Studie ist eine Pilotstudie für eine in Österreich bislang kaum durchgeführte 

Erforschung realer Ungleichbehandlungen im Bewerbungsprozess. Sie soll in-

haltlich und methodisch sowohl Ausgangs- als auch Anhaltspunkt sein für eine 

breitere Forschung zu Selektionsmechanismen beim Zugang zu Arbeit und 

letztlich dazu beitragen, Ungleichbehandlungen abzubauen. 
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Einleitung 

Hintergrund der Studie 

Im Juni 2023 waren in Österreich 239.301 Menschen beim AMS als arbeitslos 

vorgemerkt, weitere 68.431 waren in Schulungen. Von diesen in Summe 

307.732 arbeitssuchenden Menschen waren 83.011 50 Jahre oder älter. Damit 

gehörte mehr als ein Viertel (27%) der Arbeitssuchenden der älteren Bevölke-

rung an. Anders verhält es sich, wenn man sich die Gruppe jener Arbeitslosen 

anschaut, die im Juni 2023 bereits zwölf Monate oder länger beim AMS vorge-

merkt waren: In Summe waren das 32.099 Menschen, davon waren 57% 50 

Jahre oder älter.1 In den letzten fünfzehn Jahren ist der Anteil Älterer innerhalb 

der Gruppe der Langzeitarbeitslosen deutlich gestiegen. Seit zwei Jahren ma-

chen sie kontinuierlich mehr als die Hälfte aller Langzeitarbeitslosen aus. 

Abbildung 1: Anteil älterer Arbeitsloser an allen Langzeitarbeitslosen 

Ältere Beschäftigte haben zwar ein geringeres Risiko, arbeitslos zu werden – 

falls sie jedoch ihren Job verlieren, haben sie schlechtere Chancen auf eine 

rasche Wiederbeschäftigung (Müllbacher et al. 2015; Konle-Seidl 2017). Ältere 

Arbeitslose weisen im Schnitt längere Verweildauern in Arbeitslosigkeit auf 

(Grieger 2017) und die längere Dauer der Arbeitslosigkeit reduziert die Einkom-

menshöhen in einer neuen Beschäftigung (Titelbach et al. 2015). Die Chancen 

auf eine Arbeitsmarktreintegration von älteren Menschen hängen dabei von ei-

ner Vielzahl an Faktoren ab. Zentral ist zunächst die wirtschaftliche Lage und 

 

 
1 Quelle: AMIS – Arbeitsmarktinformationssystem. Eigenauswertungen. 
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in diesem Zusammenhang auch die Verfügbarkeit offener Stellen. Eine Studie 

im Auftrag des AMS aus 2019 listet weitere Einflussfaktoren auf: Individuelle 

soziodemografische Merkmale (z.B. Staatsbürgerschaft, Geschlecht, Familien-

stand), betriebliche Rahmenbedingungen (z.B. Branche oder Betriebsgröße), 

Persönlichkeitsmerkmale (z.B. Proaktivität, Zuversicht, Selbstwirksamkeit, Ge-

sundheitszustand), die Ausgestaltung der AMS-Beratung sowie Priming und 

selbsterfüllende Prophezeiungen (etwa wenn Ältere Vorurteile und Stereotype 

übernehmen, sodass dies Einfluss auf ihr Verhalten und Auftreten hat) (vgl. 

Dürr et al. 2019) Letzteres – Stereotype und Vorurteile gegenüber älteren Ar-

beitslosen – verweist auf einen weiteren Einflussfaktor auf die Chancen von 

älteren arbeitslosen Menschen auf eine neue Stelle: Mögliche Diskriminierung 

im Bewerbungsprozess.  

Altersdiskriminierung in der Arbeitswelt hat in den letzten Jahren auch in der 

Forschung zunehmend Beachtung gefunden, wenngleich sie nach wie vor nicht 

dieselbe Bedeutung im gesellschaftlichen Diskurs einnimmt wie beispielsweise 

Sexismus oder Rassismus (McCarthy/Heraty 2017). Belastbare Daten zur Ver-

breitung von Altersdiskriminierung in Österreich fehlten lange Zeit. Eine SORA-

Studie aus dem Jahr 2019 im Auftrag der Arbeiterkammer Wien erhob subjek-

tive Diskriminierungserfahrungen in der österreichischen Bevölkerung. 

Demnach fühlten sich 36% der Befragten über 50 in den letzten drei Jahren vor 

der Befragung mindestens ein Mal diskriminiert, 14% davon aufgrund ihres Al-

ters. Die meisten Diskriminierungserfahrungen schildern ältere Menschen dabei 

im Gesundheitsbereich, etwa bei Behandlungen oder beim Zugang zu Gesund-

heitsdienstleistungen. Im Arbeitsbereich gaben 17% aller Befragten über 50 an, 

sich mindestens ein Mal in den letzten drei Jahren diskriminiert gefühlt zu ha-

ben, davon 7% explizit aufgrund ihres Alters. Mit die häufigste erlebte 

Diskriminierung betraf dabei den Zugang zu Arbeit, also den Bewerbungspro-

zess. (Schönherr et al., 2019) 

Diskriminierung von Personen, die sich auf eine offene Stelle bewerben, ist ins-

besondere vor dem Hintergrund von Chancengleichheit und dem für moderne 

Gesellschaften charakteristischen meritokratischen Prinzip der Leistungsge-

rechtigkeit zu thematisieren. Aktuelle Daten zur Verbreitung von 

Diskriminierungen in Bewerbungsprozessen in Österreich fehlen, zumal rezente 

Studien wie erwähnt lediglich subjektive Diskriminierungserfahrungen von Be-

troffenen erhoben, hinter denen jedoch nicht zwangsläufig echte 

Diskriminierungen stehen müssen. Wenn sich ältere Menschen z.B. aufgrund 

ihres Alters bereits im Vorhinein schlechtere Jobchancen im Bewerbungspro-

zess ausrechnen, ist es denkbar, dass sie Ablehnungen oder fehlende 

Rückmeldungen als Diskriminierung deuten. Ebenfalls offen ist, welche Rolle 

bei älteren Arbeitssuchenden die Dauer ihrer Arbeitslosigkeit für die Wiederbe-

schäftigungschancen spielt. So ist denkbar, dass ältere Arbeitssuchende nicht 

aufgrund ihres Alters, sondern aufgrund der im Vergleich oft längeren Dauer 
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ihrer Arbeitslosigkeit schlechtere Chancen auf eine neue Arbeitsstelle haben 

als jüngere, kürzer arbeitslose Bewerber:innen. Daten aus den USA aus 2014 

zeigen, dass kürzere Phasen von Arbeitslosigkeit von Personalverantwortlichen 

nicht als negativ eingeschätzt werden, jedoch ab einer Dauer von neun Mona-

ten negative Stigmatisierungen auftreten (Eriksson/Dan-Olof 2014). Weiters 

zeigt ein Bericht des IAB für Deutschland, dass weniger als die Hälfte (44%) 

der deutschen Betriebe überhaupt grundsätzlich bereit wären, langzeitarbeits-

lose Bewerber:innen im Einstellungsprozess zu berücksichtigen, und 14% der 

Betriebe überhaupt keine arbeitslosen Bewerber:innen (unabhängig von der 

Dauer) für eine Stelle in Erwägung ziehen würden (Rebien/Rothe 2018). 

Letztlich muss auch die aktuelle wirtschaftliche Situation und Lage am österrei-

chischen Arbeitsmarkt berücksichtigt werden. Studien zeigen, dass die 

Diskriminierung von bestimmten Personengruppen in Zeiten wirtschaftlicher 

Rezession mit steigender Arbeitslosigkeit zunimmt. So konnte etwa für 

Deutschland nachgewiesen werden, dass migrantische Arbeitskräfte im ersten 

Jahr der COVID-19-Pandemie 2020 ein bis zu drei Mal höheres Kündigungsri-

siko hatten, während inländische Arbeitskräfte häufiger zur Kurzarbeit 

angemeldet wurden (Auer 2022). Umgekehrt konnte in internationalen Studien 

mittlerweile ebenfalls nachgewiesen werden, dass sich die Jobchancen von 

Menschen mit Migrationshintergrund (und anderen marginalisierten gesell-

schaftlichen Gruppen) im Bewerbungsprozess erhöhen, wenn diese 

Bewerbungen in Berufen erfolgen, in denen Arbeitskräftemangel herrscht (vgl. 

etwa Baert 2015). Der amerikanische Ökonom und Soziologe Gary Becker hat 

in diesem Zusammenhang bereits 1957 darauf hingewiesen, dass Diskriminie-

rung in Bewerbungsprozessen in einer idealen Marktwirtschaft eigentlich nur 

schwer aufrechtzuerhalten sei, weil sie zu kostspielig wird, wenn ein Unterneh-

men produktive Arbeiter:innen lediglich aufgrund persönlicher Merkmale 

abweist und ein anderes, konkurrierendes Unternehmen durch die Einstellung 

dieser Produktivkräfte letztlich profitiert. Dennoch wurde der Zusammenhang 

zwischen „labor market tightness“ und der Verbreitung von Diskriminierung am 

Arbeitsmarkt lange Zeit nicht erforscht. 

Forschungsfragen 

Die vorliegende Studie hatte zum Ziel, die Verbreitung von Diskriminierung von 

älteren und langzeitarbeitslosen Arbeitssuchenden im Bewerbungsprozess zu 

dokumentieren. Konkret lagen der Studie folgende Forschungsfragen zu-

grunde: 

1. Werden ältere Menschen bei schriftlichen Bewerbungen auf eine Arbeits-

stelle diskriminiert? 
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2. Werden Langzeitarbeitslose bei schriftlichen Bewerbungen auf eine Arbeits-

stelle diskriminiert? 

3. Gibt es positive oder negative Wechselwirkungen zwischen den beiden 

Merkmalen „Alter“ und „Langzeitarbeitslosigkeit“ bei schriftlichen Bewerbun-

gen auf eine Arbeitsstelle? 

Aufbau des Bericht 

Mangelnde Chancengleichheit am österreichischen Arbeitsmarkt ist in Zeiten 

des Fachkräftemangels aktuell wieder Thema in unterschiedlichen wissen-

schaftlichen und gesellschaftlichen Debatten (u.a. Schönherr 2021, Diskurs 

2021, derStandard 2022, Domke-Seidl 2018). Der vorliegende Bericht präsen-

tiert nun die Ergebnisse eines Correspondence Testings, das im Juli und August 

2023 durchgeführt wurde. Mithilfe dieses experimentellen Verfahrens ist es 

möglich, diskriminierendes Verhalten seitens der Arbeitgeber:innen aufzude-

cken (Zschirnt 2019).  

Der Bericht präsentiert zunächst Ergebnisse bisheriger Studien zu diskriminie-

renden Selektionsmechanismen im Bewerbungsprozess, die mittels 

experimentellen Testingverfahren durchgeführt worden sind. Mehr als andere 

sozialwissenschaftliche Studien, die z.B. auf Befragungen beruhen, erforschen 

experimentelle Designs gesellschaftliche Sachverhalte in einem vorab klar de-

finierten, engen Ausschnitt der Wirklichkeit. Umso wichtiger ist es, die 

Rahmenbedingungen eines Experiments transparent zu machen. Im Anschluss 

an den Forschungsstand wird daher das Set-Up des durchgeführten Correspon-

dence Tests im Detail vorgestellt. Auch ethische Überlegungen gilt es vor der 

Durchführung von Testingstudien zu bedenken, auf diese wird im Anschluss 

eingegangen. Kapitel 2 präsentiert schließlich die Ergebnisse des durchgeführ-

ten Experiments, Kapitel 3 die Schlussfolgerungen und Limitationen der Studie. 
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1 Methodik der Studie 

1.1 Forschungsstand und Verortung der Methode 

Um Diskriminierungen in Bewerbungsverfahren statistisch zu belegen und zu 

quantifizieren, bedarf es experimenteller Studien wie z.B. Testing-Verfahren 

(vgl. Klose & Kühn 2010). Die Ergebnisse solcher Testing-Studien dienen nicht 

nur der Sichtbarmachung von Diskriminierung, sondern können mitunter auch 

als Beweismaterial bei Beschwerden oder vor Gericht herangezogen werden. 

In einem experimentellen Design ermöglichen sogenannte „Correspondence-

Testings“ (deutsch: Korrespondenztests) Aussagen über diskriminierendes 

Verhalten potentieller Arbeitgeber:innen, indem sich in einem Feldexperiment 

je zwei (fiktive) Personen auf die gleiche offene Stelle bewerben. Die fiktiven 

Vergleichspersonen sind sich dabei in allen Merkmalen ident mit Ausnahme des 

interessierenden Diskriminierungsmerkmals, das variiert wird. Dokumentiert 

wird im Anschluss, welche Personen wie oft eine Einladung zu einem Bewer-

bungsgespräch bekommen und damit die erste Hürde im Bewerbungsprozess 

bewältigen würden. Kommt es dabei zu benachteiligendem Verhalten gegen-

über einer der Personen, wird dies als statistischer Hinweis auf Diskriminierung 

gewertet (Rooth 2014).  

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden die Jobchancen von älteren Per-

sonen und Personen mit langer Arbeitslosigkeit gegenüber jüngeren, nicht 

langzeitarbeitslosen Bewerber:innen untersucht. Dafür wurden drei fiktive Per-

sonen kreiert: Eine ältere Person mit kurzer Arbeitslosigkeit, eine jüngere 

Person mit langer Arbeitslosigkeit und eine seit kurzer Zeit arbeitslose junge 

Kontrollperson. Weitere Merkmale wie z.B. Geschlecht, Ausbildungen oder Be-

rufserfahrung wurden in den erstellten Bewerbungsunterlagen ident gehalten. 

Die Bewerbungsunterlagen wurden im Juli 2023 an offene Stellen, die im AMS 

eJob-Room veröffentlicht waren, ausgesandt. Je offener Stelle wurden dabei 

zwei Bewerbungen abgesandt, die sich lediglich in einem untersuchten Merk-

mal (Alter oder Dauer der Arbeitslosigkeit) unterschieden. Bekämen ältere 

Kandidat:innen bzw. Kandidat:innen mit langer Arbeitslosigkeit nun weniger 

Einladungen zu Bewerbungsgesprächen als die jüngere, nicht langzeitarbeits-

lose Kontrollperson, wäre dies ein Beleg für Diskriminierung (vgl. auch Hofer et 

al. 2013).  

Feldexperimente zum Nachweis von Diskriminierung werden seit den 1960er 

Jahren regelmäßig eingesetzt, etwa in Form persönlicher Audits oder schriftli-

cher Korrespondenztests (Cherry & Bendick 2018, Gaddis 2018, Zschirnt 2016). 

Feldexperimente gelten mittlerweile als eine geeignete Methode, um Diskrimi-

nierung in unterschiedlichen Kontexten, insbesondere aber am Wohnungs- oder 

Arbeitsmarkt, zu untersuchen (Schneider et al. 2014). Die Durchführung von 



Diskriminierung von Älteren und Langzeitarbeitslosen im Bewerbungsprozess Seite 12 

SORA – Institute for Social Research and Consulting 

Feldexperimenten zum Nachweis von Diskriminierung ist seit den 2000er Jah-

ren deutlich angestiegen, hat aber in Österreich noch keine Tradition.2 Obwohl 

die gleiche Methode angewendet wird, sind Correspondence Testings jedoch 

nicht zwangsläufig miteinander vergleichbar, da sie meist in sehr spezifischen 

Kontexten eingesetzt werden, was einen studienübergreifenden Vergleich un-

zulässig macht. Die meisten Testing-Studien wurden zum Nachweis 

rassistischer Diskriminierungen – sei es am Wohnungs- oder am Arbeitsmarkt 

– durchgeführt (vgl. z.B. Hofer et al. 2013, Koopmans et al. 2018, Zschirnt 2019, 

Schönherr 2023). Seltener wurden Correspondence Testings bislang zu Un-

gleichbehandlungen aufgrund anderer Merkmale durchgeführt. Dennoch liegen 

mittlerweile auch dafür Studien vor, etwa bezüglich der Diskriminierung auf-

grund des Geschlechts (z.B. Cortina et al. 2021, Booth & Leigh 2010; Petit 

2007), der sexuellen Orientierung (z.B. Ahmed et al. 2013), des Familienstands 

(z.B. Corell et al. 2007), des Aussehens (z.B. Ruffle & Shtudiner 2014) und auch 

aufgrund des Alters (z.B. Lahey 2008, Riach & Rich, 2007) und der Dauer der 

Arbeitslosigkeit (z.B. Eriksson & Rooth, 2014; Kroft et al., 2013).  

In Hinblick auf Altersdiskriminierung am Arbeitsmarkt zeigte eine Testing Stu-

die aus England von Riach und Rich (2007) eine Altersdiskriminierung in 

mehreren Branchen und unterschiedlichen Qualifikationsniveaus auf. Bewor-

ben haben sich je eine 27-jährige und eine 39-jährige Frau auf eine 

akademische Einstiegsstelle, ein 27-jähriger und ein 47-jähriger Mann für einen 

Job als Kellner und eine 27-jährige und eine 47-jährige Frau für einen Job im 

Einzelhandel. Während die älteren Bewerber:innen in den ersten beiden Beru-

fen signifikant seltener zu Bewerbungsgespräche eingeladen wurden, wurden 

sie im Einzelhandel umgekehrt häufiger eingeladen als jüngere (Riach & Rich 

2007). Eine Wiederholung der Studie in England und drei weiteren Ländern 

(Frankreich, Deutschland, Spanien) im Bereich der Gastwirtschaft bestätigte 

das Auftreten von Altersdiskriminierung im Bewerbungsprozess erneut. Eng-

land und Deutschland wiesen dabei niedrigere Diskriminierungsraten auf als 

Spanien und Frankreich (Riach 2015). Eine jüngere Studie von Neumark (2019) 

zeigte zuletzt, dass in den USA über fünf verschiedene Berufe hinweg Alters-

diskriminierung im Rahmen von Bewerbungsverfahren festgestellt wurden und 

jüngere Bewerber:innen häufiger eingeladen werden als ältere. Laut einer kürz-

lich erschienenen Meta-Analyse von bisherigen Testing Studien zu 

Altersdiskriminierung haben ältere Arbeitssuchende eine 11 bis 50 Prozent ge-

ringere Chance auf eine Einladung zu einem Bewerbungsgespräch im Vergleich 

zu jüngeren Bewerber:innen (Batinovic et al. 2023). Zusätzlich zeigen sich Aus-

wirkungen von Intersektionalität auf die Anzahl an Einladungen zum 

Bewerbungsgespräch: So fällt Altersdiskriminierung beispielweise bei Frauen 

 

 
2 Für einen detaillierten Überblick über Feldexperimente zu Diskriminierung siehe Bertrand, M., & Duflo, E. (2017): Field experi-

ments on discrimination. In: A. V. Banerjee & E. Duflo (Hrsg.). Handbook of economic field experiments, 1, 309-393. Amsterdam: 
Elsevier. 
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stärker ins Gewicht als bei Männern (Neumark 2019, Gringart & Helmes 2001, 

Petit 2007).  

Die Relevanz der Dauer der Arbeitslosigkeit im Bewerbungsprozess zeigt 

eine Studie von Kroft et al. (2013): Die Wahrscheinlichkeit, in 100 US-

amerikanischen Städten eine Einladung zu einem Bewerbungsgespräch zu be-

kommen, sinkt mit der Dauer der Erwerbslosigkeit (insbesondere bis zum 

achten Monat der Arbeitslosigkeit). Eine weitere US-amerikanische Testing Stu-

die kommt zu dem Ergebnis, dass Universitätsabsolvent:innen, welche nach 

dem Abschluss keine Arbeit gefunden haben, später bis zu 30% weniger Einla-

dungen zu Bewerbungsgesprächen erhielten im Vergleich zu jenen, welche 

direkt nach dem Abschluss eine Erwerbstätigkeit aufnehmen konnten (Nunley 

et al. 2014). Generell zeigen Studien aber auf, dass die jeweils aktuelle Dauer 

der Arbeitslosigkeit der wichtigste Aspekt für potenzielle Arbeitgeber:innen ist. 

Frühere Phasen der Arbeitslosigkeit fallen bei der Wahl der Kandidat:innen in 

den USA geringer ins Gewicht (Eriksson & Rooth 2014). Keine Unterschiede in 

der Rate der Bewerbungseinladungen basierend auf der Dauer der Arbeitslo-

sigkeit finden hingegen Farber et al. für England (2017), wobei sie dieses 

Ergebnis darauf zurückführen, dass in Branchen, in denen ein Arbeitskräfte-

mangel herrscht, ein weniger selektiver Auswahlprozess für die Einladungen zu 

Bewerbungsgesprächen stattfindet.  

1.2 Matched-pair Correspondence Testing 

Die Grundidee von Korrespondenztests besteht darin, Paare von fiktiven Be-

werbungen auf reale Stellenangebote zu versenden. Die Umsetzung des 

Correspondence-Testings im Rahmen der vorliegenden Studie begann mit der 

Festlegung der zu testenden Merkmale und der Eingrenzung der Branchen, in-

nerhalb der die Experimente durchgeführt werden sollten. Vor dem Hintergrund 

des steigenden Fachkräftemangels wurden zwei Berufsfelder ausgewählt, in 

denen die Problematik der Nachbesetzung offener Stellen nachweislich ist, 

nämlich im Lebensmitteleinzelhandel und in der Elektroinstallation.3 Grundlage 

für die Überlegungen zur Auswahl der Branchen war die 2022 erschienene Stu-

die „Fachkräfteradar 2022“ des ibw (Dornmayr & Riepl 2022), die wiederum auf 

einer Unternehmensbefragung von ca. 4.000 Unternehmen beruht. Die Unter-

nehmen konnten in der Befragung jene Berufe nennen, bei denen sie die 

größten Schwierigkeiten bei der Besetzung offener Stellen haben. An zweiter 

Stelle rangierte dabei der „Handel/Verkauf“, an sechster Stelle die „Elektro-

nik/Elektrotechnik“. (ebd., S. 40) Es wurden bewusst zwei Branchen 

ausgewählt, in denen der Frauen- bzw. Männeranteil sehr hoch ist. Für den 

Lebensmitteleinzelhandel wurde beschlossen, die fiktiven Bewerber:innen 

 

 
3 Beide Berufe finden sich z.B. auf der jährlich aktualisierten Mangelberufsliste.  
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weiblich, für die Elektroinstallation hingegen männlich zu halten, um eine po-

tenzielle Diskriminierung aufgrund des Geschlechts auszuschließen. Damit die 

Bewerbungen nicht aufgrund eines geografischen Mismatchs abgelehnt wer-

den, wurde die Stellensuche auf Ostösterreich (Wien, Niederösterreich, 

Burgenland) und damit auf ein typisches Pendelgebiet eingegrenzt. Als zu tes-

tende Merkmale wurden Alter (34 bzw. 53 Jahre) sowie Arbeitslosigkeitsdauer 

(3 bzw. 13 Monate) ausgewählt.  

In einem nächsten Schritt wurden fiktive Personen bzw. deren Bewerbungsun-

terlagen kreiert. Dabei wurde streng darauf geachtet, dass sich die fiktiven 

Bewerber:innen ausschließlich in dem zu testenden Merkmal voneinander un-

terscheiden, um andere Gründe für Diskriminierung (z.B. Diskriminierung auf 

Basis des Geschlechts oder der ethnischen Herkunft) auszuschließen. In wei-

terer Folge musste ein Prozessablauf zur Suche von passenden Inseraten 

etabliert werden, der es ermöglichte, zielgerichtet eine hohe Anzahl an Bewer-

bungen auszusenden und die Rückmeldungen der potenziellen 

Arbeitgeber:innen zu dokumentieren.  

Nachdem die Bewerbungsunterlagen erstellt und Rahmenbedingungen geklärt 

waren, folgte die eigentliche Erhebungsphase des Experiments. Im Rahmen der 

durchgeführten Studie kam bei der Aussendung der Bewerbungen das Prinzip 

des „matched-pair“ Experiments (Larsen 2020) zur Anwendung. Bei diesem 

werden pro Stellenanzeige je zwei fiktive Bewerbungen ausgesandt – einmal 

die Bewerbungsunterlagen der (jüngeren, nicht langzeitarbeitslosen) Kontroll-

person und eine entsprechende Bewerbung mit entweder dem variierten 

Merkmal „höheres Alter“ oder „längere Arbeitslosigkeitsdauer“. Der zentrale 

methodische Vorteil von matched-pair Experimenten ist, dass potenzielles dis-

kriminierendes Verhalten künftiger Arbeitgeber:innen darin tatsächlich 

aufgedeckt und nachvollzogen werden kann. Durch das Versenden von je zwei 

Bewerbungen wird der oder die Arbeitgeber:in dazu gezwungen, eine Entschei-

dung zwischen zwei (fiktiven) Personen zu treffen, welche sich nur in Hinblick 

auf die zu untersuchenden Kriterien unterscheiden. Dadurch wird der Einfluss 

von „Störvariablen“, also externen, nicht beobachtbaren Sachverhalten, redu-

ziert. Da sich gematchte Paare bis auf die interessierende Variable ähnlich sind, 

ist es erlaubt, kausale Rückschlüsse auf die Auswirkungen dieser Variable zu 

ziehen. Im Vergleich dazu kann bei Tests mit nicht übereinstimmenden Paaren 

die Kausalität nicht gewährleistet werden. Bei „non-matched-pair“ Experimen-

ten wird in der Regel lediglich eine Bewerbung pro offener Stelle versandt – 

dies hat zwar den Vorteil, dass das Experiment ein geringeres Risiko aufweist, 

aufzufallen, jedoch kann auf Basis unterschiedlicher Rücklaufquoten streng ge-

nommen keine Diskriminierung im eigentlichen Sinn festgestellt werden (vgl. 

Larsen 2020).  
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1.2.1 Bewerbungsunterlagen 

Pro Berufsfeld wurden drei fiktive Personen kreiert: Ein:e junge:r Bewerber:in 

mit langer Arbeitslosigkeit (mehr als 12 Monate), eine:r alte:r Bewerber:in (über 

50 Jahre) und eine erst kürzlich arbeitslose junge Kontrollperson. Die zu tes-

tenden Merkmale des Alters und der Dauer der Arbeitslosigkeit wurden dabei 

auf dem Lebenslauf explizit gemacht, indem das Alter in Jahren und die Dauer 

der Arbeitssuche vermerkt wurden. In Summe mussten folglich sechs Bewer-

bungsunterlagen – bestehend jeweils aus einem Motivationsschreiben und 

einem tabellarischen Lebenslauf – erstellt werden. Tabelle 1 zeigt die variierten 

Merkmale des Alters und der Arbeitslosigkeit, wobei die geringfügigen Abwei-

chungen darin begründet sind, den potenziellen Arbeitgeber:innen nicht zu 

signalisieren, dass es sich um Scheinbewerbungen handelt.  

Tabelle 1: Merkmale Alter und Dauer der Arbeitslosigkeit der Test- und 

Kontrollpersonen 

 Alter Dauer der Arbeitslosigkeit 

Testperson 1 35 Jahre 13 Monate 

Testperson 2 52 Jahre 2 Monate 

Kontrollperson 34 Jahre 3 Monate 

 

Bei der Erstellung der Unterlagen wurde darauf geachtet, dass diese inhaltlich 

ident und sprachlich auf demselben Niveau sind, jedoch trotzdem insofern va-

riieren, dass das Experiment verdeckt bleibt. 

▪ Bei den Namen der fiktiven Kandidat:innen wurde darauf geachtet, weitver-

breitete geläufige österreichische Vor- und Nachnamen auszuwählen.  

▪ Das Foto für den Lebenslauf wurde mittels künstlicher Intelligenz generiert, 

sodass keine realen Personen abgebildet sind. 

▪ Innerhalb einer Branche haben die Bewerber:innen das gleiche Geschlecht, 

im Namen bzw. auf dem Foto keinen erkennbaren Migrationshintergrund, 

die österreichische Staatsbürgerschaft, eine adäquate Qualifikation für die 

offene Stelle sowie eine vergleichbare Berufserfahrung.  

▪ Darüber hinaus wurde darauf geachtet, dass die Lebensläufe für potenzielle 

Arbeitgeber:innen echt erscheinen, indem passende Schulen, Lehrausbil-

dungsstellen und Berufserfahrungen recherchiert und in den zeitlichen und 

biografischen Kontext der fiktiven Bewerber:innen gesetzt wurden. Die An-

gaben wurden dabei leicht variiert, sodass die Scheinbewerbungen nicht als 

solche auffallen, jedoch auch keine anderen diskriminierungsrelevanten 

Ausprägungen (z.B. Lücken in der Erwerbsbiografie) vorkommen. Um zu 

garantieren, dass alle fiktiven Bewerber:innen über die gleiche 
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Berufserfahrung verfügen, wurde angegeben, dass alle Männer den Prä-

senzdienst abgeleistet haben. Das Qualifikationsniveau war mit einem 

Lehrabschluss vergleichbar. Ältere Bewerber:innen gingen von ihrer Lehr-

ausbildung in den Betrieb über und wiesen einen Jobwechsel in ihrem 

Lebenslauf auf, die jüngeren fiktiven Versuchspersonen hatten noch keinen 

Jobwechsel hinter sich. Alle Kandidat:innen starteten aus der Arbeitslosig-

keit in die Arbeitssuche und die letzte Arbeitsstelle war sehr vage 

angegeben, sodass diese nicht gezielt kontaktiert werden konnte. 

▪ Es wurde zudem darauf geachtet, dass alle Kandidat:innen aus dem glei-

chen Bezirk (16. Bezirk) stammen, um ev. Benachteiligungen aufgrund von 

Zuschreibungen der Wohnadresse zu vermeiden. Die festgelegte Wohnad-

resse setzte sich aus einer real existierenden Straße und Hausnummer, 

jedoch nichtexistierenden Türnummern zusammen, sodass ausgeschlossen 

werden kann, dass eventuelle postalische Kommunikation seitens der Un-

ternehmen zugestellt werden konnte. 

▪ Für die fiktiven Personen wurden weiters E-Mailadressen und Telefonnum-

mern angelegt. Bei der E-Mailadresse wurde auf den Anbieter Gmail 

zurückgegriffen, da das Erstellen von Mailadressen für fiktive Personen in 

Einklang mit den AGBs des Betreibers ist.  

▪ Die Bewerber:innen verfügten außerdem alle über einen Führerschein der 

Klasse B und hatten für die jeweilige Branche relevante Computerkennt-

nisse sowie personalisierte Interessen.  

▪ Damit sich die Lebensläufe in der Formatierung unterscheiden, wurde auf 

Lebenslaufvorlagen des AMS zurückgegriffen.  

▪ Weiters wurde auf die Metadaten der zu versendeten Dokumente geachtet, 

sodass in diesen der:die (fiktive) Autor:in ersichtlich ist.  

Nach der Erstellung wurden die Lebensläufe und Bewerbungsschreiben zehn 

Personen, die entweder in der Personalverwaltung oder in einer der beiden 

Branchen tätig sind, vorgelegt, um die Authentizität der Bewerbungen zu prü-

fen. Im Rahmen des Pretests wurde u.a. getestet, inwiefern der Name einer 

Person bzw. das Foto deren Herkunft signalisiert und ob eine der fiktiven Per-

sonen sympathischer wirkt als die anderen. Die Rückmeldungen aus diesen 

Pretests betrafen jedoch vor allem die Plausibilität der Erwerbsbiografien sowie 

einzelne korrekte Formulierungen für berufsspezifische Tätigkeiten.  

Nachfolgend werden die sechs fiktiven Bewerber:innen vorgestellt.4 Die Unter-

lagen enthalten die variierten potenziellen Diskriminierungsmerkmale, ident 

gehaltene Merkmale sowie leicht variierte Merkmale: 

 

 
4 Die Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf und Bewerbungsschreiben) können auf Nachfrage zur Verfügung gestellt werden. 
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• Getestete Merkmale: Alter, Dauer der Arbeitslosigkeit  

• Ident gehaltene Merkmale: Geschlecht, Qualifikationsniveau, Familien-

stand, Staatsbürgerschaft 

• Leicht variierte Merkmale: Name, Foto, Kontaktmöglichkeit (E-Mail, 

Telefon), Wohnadresse, Berufserfahrung, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die sechs fiktiven Bewerber:in-

nen.
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Tabelle 2: Übersicht über die Bewerber:innen 

 Elektroinstallation Lebensmitteleinzelhandel 

 Testperson  

Arbeitslosigkeit 

Testperson  

Alter 

Kontrollperson Testperson  

Arbeitslosigkeit 

Testperson  

Alter 

Kontrollperson 

Name Klaus Weißer Paul Meher Stefan Dersch Melanie Fuchs Viktoria Ebner Julia Hausner 

Alter 35 Jahre 52 Jahre 34 Jahre 35 Jahre 52 Jahre 34 Jahre 

Familienstand ledig ledig ledig ledig ledig ledig 

Dauer Arbeitslo-

sigkeit 

13 Monate 2 Monate 3 Monate 13 Monate 2 Monate 3 Monate 

Ausbildung Lehre zum 

Elektroinstalla-

tionstechniker 

(Ausbildungs-

verordnung 

2008) 

Lehre zum Elekt-

roinstallateur 

(Ausbildungsver-

ordnung 1969) 

Lehre zum Elekt-

roinstallationstec

hniker (Ausbil-

dungsverordnun

g 2008) 

Lehre zur Ein-

zelhandelskauf-

frau mit 

Schwerpunkt 

Lebensmittel 

Lehre Einzel-

handelskauf-

frau (Ausbil-

dungsordnung 

1969) 

Lehre zur Ein-

zelhandelskauf-

frau mit 

Schwerpunkt 

Lebensmittel 

Berufserfahrung Wiener Stadt-

werke 

ÖBB Österreich, 

Cavieron 

Österreichische 

Post AG 

Billa AG Ankerbrot, Lidl Spar AG 
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1.2.2 Durchführung des Experiments 

Nach der Erstellung der Bewerbungsunterlagen im Juni 2023 erfolgte die Phase 

des tatsächlichen Correspondence Testings. Eine typische Bewerbung bestand 

aus einem Lebenslauf, einem Motivationsschreiben sowie einem Anschreiben 

per E-Mail. Zwischen dem 6. und 31. Juli 2023 wurden je Berufsfeld 200 offene 

Stellen, die seit maximal drei Monaten online waren, im AMS eJob-Room re-

cherchiert und Bewerbungen (100 je Merkmal) ausgesendet. Insgesamt wurden 

somit 400 Bewerbungen (200 je Berufsfeld) ausgesendet. Innerhalb eines Be-

rufsfeld wurden je 100 Bewerbungen mit dem variierten Merkmal des Alters und 

100 Bewerbungen mit jenem der Langzeitarbeitslosigkeit versandt. Dabei wur-

den folgende Einschränkungen vorab festgelegt: 

▪ Die offenen Stellen mussten als Vorgabe aus den Bereichen „Elektroin-

stallation“ bzw. „Lebensmitteleinzelhandel“ stammen.  

▪ Darüber hinaus musste die offene Stelle über das eJob-Portal des AMS 

veröffentlicht worden sein.  

▪ Pro Unternehmen wurde nur eine veröffentlichte Stellenanzeige getes-

tet. Hatte ein Unternehmen mehr als eine passende Stelle 

ausgeschrieben, wurde jene ausgewählt, welche am ehesten den Quali-

fikationen der fiktiven Bewerber:innen entsprochen hat.  

▪ Weiters musste eine Bewerbung per E-Mail möglich sein, Stellenaus-

schreibungen mit Bewerbungen via einer Serverplattform ohne direkte 

Ansprechperson wurden ausgeschlossen.  

▪ In einem weiteren Schritt wurden alle Stellenanzeigen von Personalver-

mittlungsagenturen aus der Grundgesamtheit ausgeschlossen, da die 

Handlungen von Unternehmen im Fokus der Untersuchung standen.  

▪ Ausgeschlossen waren zudem Ausbildungsstellen (z.B. Lehrstellen).  

▪ Regional war die Suche auf Niederösterreich, Wien und das Burgenland 

beschränkt, um ein typisches Pendlergebiet der fiktiv in Wien wohnhaf-

ten Bewerber:innen abzudecken. 

Passende Stellen für die jeweilige Berufsbranche wurde über die Filter-Suche 

gewährleistet. Aus der Branche „Elektrotechnik, Elektronik, Telekommunika-

tion, IT“ wurde die Spezifizierung „Elektroinstallation, Betriebselektrik“ 

ausgewählt, im Bereich des „Handel, Logistik, Verkehr“ der „Einzel-, Groß und 

Online Handel“. Bei der Elektrik wurden jene Stellenausschreibungen zuerst 

bearbeitet, welche in dem Beruf des „Elektrotechnikers für Installations- und 

Gebäudetechnik“ ausgeschrieben waren. Im Bereich des Lebensmitteleinzel-

handels wurden die Ausschreibungen als „Lebensmittel- und 
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Feinkostverkäuferin“ ausgewählt. In beiden Berufsfeldern waren die verfügba-

ren offenen Stellenausschreibungen Ende Juli erschöpft, wodurch es gegen 

Ende der Testingphase noch in Einzelfällen notwendig war, das Testing auf 

Stellenausschreibungen von verwandten Berufen auszuweiten, da sich die Su-

che im ursprünglichen Berufsfeld erschöpft hatte (im Bereich der 

Elektroinstallation wurden offene Stellen als Elektrotechniker für Anlagen- und 

Betriebstechnik berücksichtigt, im Bereich des Lebensmitteleinzelhandel wur-

den offene Stellen als Textil-, Bekleidungs- und Schuhverkäuferin 

berücksichtigt).  

Pro Stellenausschreibung wurden zwei Bewerbungen verschickt. Die zwei fikti-

ven Bewerbungen wurden dabei am selben Tag mit einigen Stunden Abstand 

versandt. Während des Bewerbungsprozesses betreuten zwei geschulte 

SORA-Mitarbeiter:innen die Kontaktmöglichkeiten (E-Mail und Telefon) der je 

drei fiktiven Personen und dokumentierten die Reaktionen der Unternehmen 

sowie stellenspezifische Informationen (s.u.). Um keine Dokumentenfälschung 

zu betreiben, wurde im Fall einer Nachfrage der kontaktierten Unternehmen ge-

antwortet, etwaige Abschluss- und Arbeitszeugnisse zum Bewerbungsgespräch 

mitzubringen. Kam es zu Nachfragen aufgrund des Arbeitsortes außerhalb von 

Wien, wurde standardmäßig einerseits eine Pendel- und andererseits eine 

Übersiedlungsbereitschaft in die Stadt oder Region aus „persönlichen Gründen“ 

signalisiert.  

Während der Testing-Phase wurden folgende Daten dokumentiert: 

 Tabelle 3: Dokumentation während des Experiments 

Stellen- und  

Bewerbungsmerkmale 

• Alter der Anzeige 

• Zeitpunkt der Bewerbung: Tag & Uhrzeit 

• Vermerktes Mindestgehalt 

• Qualifikationsanforderungen 

• Führungsaufgaben (ja/nein) 

• Stundenausmaß 

• Befristung der Stelle 

• Art des Unternehmens (öffentlich / privat) 

• Bundesland der Stelle 

• Unternehmensgröße (falls recherchierbar) 

Rückmeldung • Protokoll der Reaktion seitens des Unternehmens 

(automatische E-Mails, Schriftverkehr, Protokoll von 

Telefonaten) 

• Einladung zum Bewerbungsgespräch (ja/nein) 

• Datum der Einladung 
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• Absage der Bewerbung (ja / nein) 

 

Nach Abschluss der Bewerbungsphase wurde den gesamten August auf aus-

stehende Rückmeldungen der Unternehmen gewartet, wodurch die 

Unternehmen mindestens vier Wochen und maximal acht Wochen Zeit hatten, 

sich bei den Bewerber:innen zu melden. Im Rahmen der Erhebung zeigte sich 

jedoch von Beginn an, dass die Unternehmen in der Regel sehr rasch auf die 

Bewerbungen reagierten. 

Zurückgezogen wurden die Bewerbungen postwendend nach einer Einladung 

zu einem Bewerbungsgespräch. Wurde das Bewerbungsgespräch am gleichen 

Tag wie die Bewerbung vereinbart, erfolgte die Absage am nächsten Werktag. 

Weiters wurden Bewerbungen zurückgezogen, wenn nach Dokumenten (Aus-

bildungsnachweisen, Meldezettel, Sozialversicherungsnummer) gefragt wurde 

und diese vor der Einladung zum Vorstellungsgespräch zwingend übermittelt 

werden sollten. Nach Ende der Rückmeldefrist (Ende August 2023) wurden 

schließlich sämtliche Bewerbungen, bei welchen keine Rückmeldung einlangte, 

zurückgezogen und das Experiment damit beendet. 

1.3 Ethische Überlegungen 

Aufgrund des experimentellen Charakters sind bei der Durchführung jeder Tes-

ting-Studie auch forschungsethische Überlegungen im Vorfeld abzuwägen. 

Correspondence Testings sind rechtlich zulässig, da die Bewerbungsunterlagen 

für nicht reell existierende Personen erstellt werden und im Kontext des Expe-

riments dem Zweck der wissenschaftlichen Erkenntnis dienen (Klose & Kühn 

2010). Darüber hinaus folgte SORA den Richtlinien für den Einsatz von Mystery 

Research in der Markt- und Sozialforschung des Verbands der Markt- und Mei-

nungsforschungsinstitute Österreich (VdMI 2017), sofern sie sich in dem 

Experiment umsetzen ließen (eine Ausnahme stellt Punkt 5 dar, da die Unter-

nehmen nicht über das Experiment informiert wurden – dieser Punkt wird im 

nächsten Absatz thematisiert). Nichtsdestotrotz muss die Methode des Corres-

pondence Testings zwangsläufig gegen zwei zentrale forschungsethische 

Grundsätze verstoßen, um neue Erkenntnisse zu generieren. Handlungsleitend 

für die vorliegende Studie waren dabei folgende Überlegungen:  

Einwand 1: Es erfolgte keine freiwillige Teilnahme und informierte Einwilligung 

der kontaktierten Unternehmen zur Teilnahme am Experiment. 

Die potenziellen Arbeitgeber:innen wurden weder explizit aufgefordert, an dem 

Experiment teilzunehmen, noch willigten sie vorab in eine Teilnahme ein, 

wodurch es sich streng genommen um eine Täuschung handelt. Schon in den 

1990er Jahren haben Forscher:innen diskutiert, dass die Nichtinformation der 

Versuchspersonen im Rahmen von Testing-Studien mit deren Recht, ihre 
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Zustimmung zur Teilnahme zu geben oder zu verweigern, in Konflikt steht. 

Bovenkerk (1992) zufolge gibt es jedoch drei Gründe, die eine Vernachlässi-

gung des Grundsatzes der informierten Vorab-Zustimmung rechtfertigen: 

Erstens seien Einstellungsentscheidungen keine Privatangelegenheit und Ein-

stellungsdiskriminierung sei ungesetzlich5; zweitens gibt es bei sorgfältiger 

Vorbereitung und Durchführung von Feldexperimenten keine nachteiligen Aus-

wirkungen auf die getesteten Arbeitgeber:innen; und drittens werden übliche, 

normale Einstellungsentscheidungen beobachtet, d.h. die Forscher:innen „do 

not lure employers into a situation in which they are enticed to deviate from their 

normal course of action“ (Bovenkerk, 1992: 33-34). 

Für die vorliegende Studie standen daher folgende Überlegungen dem Einwand 

der nicht-freiwilligen bzw. nicht-informierten Teilnahme entgegen: Da es sich 

bei Diskriminierung um ein nicht wünschenswertes soziales Verhalten handelt, 

hätte eine Information über den Inhalt der Studie das Ergebnis verzerrt. Gegen-

teilig entstehen aufgrund von Diskriminierung jedoch laufend soziale Schäden 

am Arbeitsmarkt, wodurch die Täuschung der potentiellen Arbeitgeber:innen 

gerechtfertigt werden kann (Riach & Rich 2004). Im Vordergrund unserer Über-

legung stand daher vor allem die Minimierung des Aufwands, der durch diese 

Täuschung entstand. 

Einwand 2: Testing-Studien bedeuten einen Mehraufwand für die potenziellen 

Arbeitgeber:innen und können negative Folgen für diese haben. 

Forschungsethisch muss auch der Aufwand, der den potenziellen Arbeitge-

ber:innen durch die Prüfung von Scheinbewerbungen entsteht, beachtet 

werden. Dabei ist zunächst anzuerkennen, dass die Prüfung fiktiver Bewerbun-

gen eine zeitliche Belastung für die Arbeitgeber darstellen kann. Im Rahmen 

dieser Studie wurde darauf geachtet, diesen so klein als möglich zu halten, in-

dem pro Arbeitgeber:innen nur zwei Bewerbungen versandt wurden und 

Einladungen zu Vorstellungsgesprächen umgehend abgesagt wurden. Sämtli-

che Rückmeldungen der Unternehmen wurden umgehend beantwortet. Mit 

Ende der Testphase wurden zudem sämtliche ausstehende Bewerbungen pro-

aktiv zurückgezogen. 

  

 

 
5 Im Fall der vorliegenden Studie ist lediglich die Diskriminierung aufgrund des Alters durch das Gleichstellungsgesetz geschützt – 

eine Diskriminierung aufgrund der Dauer von Arbeitslosigkeit ist in Österreich jedoch nicht rechtlich geregelt. 
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2 Zur Diskriminierung von Älteren und Langzeitarbeitslo-

sen bei Bewerbungen auf offene Stellen 

Insgesamt wurden im Juli 2023 400 offene Stellen recherchiert, davon 200 im 

Bereich der Elektroinstallation und 200 im Lebensmitteleinzelhandel. In beiden 

Branchen haben die (jüngeren, erst seit kurzem arbeitslosen) Kontrollpersonen 

(Julia Hausner, Stefan Dersch) durchgehend je 200 Bewerbungen ausgesen-

det. Die Testpersonen betreffend des Alters (Viktoria Ebner, Paul Meher) bzw. 

der Langzeitarbeitslosigkeit (Melanie Fuchs, Klaus Weißer) haben je 100 Be-

werbungen verschickt. Insgesamt wurden also 800 Bewerbungen ausgesendet.  

Bis Ende August erhielten die sechs Testpersonen 343 Einladungen zu Vorstel-

lungsgesprächen, 95 Absagen und 362 Bewerbungen blieben unbeantwortet. 

Im Lebensmitteleinzelhandel bekamen die fiktiven Bewerber:innen signifikant 

mehr positive Rückmeldungen (Einladungsrate 53%) als in der Elektroinstalla-

tion (Einladungsrate 33%).  

Abbildung 2: Übersicht über Einladungen, Absagen und fehlende Rück-

meldungen auf die ausgesendeten Bewerbungen 

 
Anm.: Abweichungen von 100% aufgrund von Rundungen der Kommastellen möglich (n=800, je 400 / Branche)  

 

In den folgenden Kapiteln werden zunächst die Ergebnisse der Tests auf beide 

Diskriminierungsmerkmale des Alters und der Landzeitarbeitslosigkeit gesamt 

und anschließend nochmals getrennt nach beiden Branchen dargestellt.  

2.1 Diskriminierung aufgrund des Alters 

Der Test auf Altersdiskriminierung im Bewerbungsprozess bestand aus 400 Be-

werbungen (jeweils 200 durch fiktive jüngere und 200 fiktive ältere 

Bewerber:innen), die an 200 Unternehmen versandt wurden. Insgesamt wurden 

die fiktiven Bewerber:innen zu 154 Bewerbungsgesprächen eingeladen (das 

entspricht 39% der Bewerbungen), erhielten 55 Absagen (14%) und bekamen 

in 191 Fällen (48%) keine Rückmeldung seitens der Unternehmen auf ihre Be-

werbung.   

Die beiden älteren Bewerber:innen (Viktoria Ebner und Paul Meher, beide 52 

Jahre alt) wurden im Rahmen ihrer 200 versendeten Bewerbungen zu 70 
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Bewerbungsgesprächen (35%) eingeladen, bekamen 31 Absagen (16%) und 

auf 99 Bewerbungen (50%) keine Rückmeldung. Die jeweils 34-Jährigen Kon-

trollpersonen Julia Hausner und Stefan Dersch wurden zu 84 

Bewerbungsgesprächen (42%) eingeladen und erhielten auf 24 Bewerbungen 

Absagen (12%) bzw. auf 92 Bewerbungen keine Rückmeldung (46%).  

Tabelle 4: Rücklauf nach Alter der Bewerber:innen 

 Einladung Absage Keine Rückmeldung 

52 Jahre 70 von 

200 

35% 31 von 

200 

16% 99 von 

200 

50% 

34 Jahre 84 von 

200 

42% 24 von 

200 

12% 92 von 

200 

46% 

Anm.: Abweichungen von 100% aufgrund von Rundungen der Kommastellen möglich (n= 400 Bewerbungen auf n=200 
offene Stellen) 
 

Die unterschiedlichen Rücklaufquoten lassen zwar bereits auf schlechtere 

Chancen auf eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch für die älteren 

Testpersonen schließen, sagen aber noch nichts über tatsächliche Diskriminie-

rung aus. Im gewählten experimentellen Setting findet Diskriminierung erst in 

jenen Fällen statt, in denen ein Unternehmen trotz gleicher Bewerbungsschrei-

ben, die am selben Tag verschickt wurden, und identer Qualifikation bzw. 

Merkmale lediglich die jüngeren Kandidat:innen einlädt und die älteren nicht. 60 

von 200 Unternehmen (30%) haben beide Kandidat:innen zu einem Bewer-

bungsgespräch eingeladen. 24 der 200 Unternehmen jedoch luden nur den 

bzw. die jüngere Kandidat:in zu einem Bewerbungsgespräch ein, das entspricht 

12% aller durchgeführten Experimente auf Altersdiskriminierung . 

Tabelle 5: Ergebnisse des Tests auf Altersdiskriminierung 

Anm.: Abweichungen von 100% aufgrund von Rundungen der Kommastellen möglich (n=400 Bewerbungen auf n=200 
offene Stellen) 

2.2 Diskriminierung aufgrund von Langzeitarbeitslosigkeit 

Der Test auf Diskriminierung von Arbeitssuchenden, die seit mehr als 12 Mo-

naten arbeitslos sind, umfasste ebenfalls 400 gepaarte Bewerbungen auf 200 

offene Stellen (jeweils 200 durch fiktiv seit kurzem und 200 fiktiv seit mehr als 

einem Jahr arbeitslose Bewerber:innen). 

Von den 400 Bewerbungen erhielten 189 eine Einladung zu einem Vorstellungs-

gespräch (47%), 40 eine Absage (10%). Auf 171 Bewerbungen gab es keine 

 Beide Bewerber:innen 
wurden eingeladen 

Nur Einladung 
Bewerber:in 34 Jahre 

Anteil der Unternehmen 30% 12% 

Anzahl der Unternehmen 60 24 
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Rückmeldung (43%). Die beiden fiktiven langzeitarbeitslosen Bewerber:innen 

Melanie Fuchs und Klaus Weißer (je 13 Monate auf Arbeitssuche) wurden in 

Summe zu 92 Bewerbungsgesprächen eingeladen und erhielten 21 Absagen 

(keine Rückmeldung in 87 Fällen). Die fiktiven Kontrollbewerber:innen Julia 

Hausner und Stefan Dersch wurden gemeinsam zu 97 Bewerbungsgesprächen 

eingeladen und erhielten 10 Absagen (keine Rückmeldung in 84 Fällen).  

Tabelle 6: Rücklauf nach der Dauer der Arbeitslosigkeit der Bewerber:in-

nen 

 Einladung Absage Keine Rückmeldung 

13 Monate 

arbeitslos 

92 von 

200 

46% 21 von 

200 

11% 87 von 

200 

44% 

3 Monate 

arbeitslos 

97 von 

200 

49% 19 von 

200 

10% 84 von 

200 

42% 

Anm.: Abweichungen von 100% aufgrund von Rundungen der Kommastellen möglich (n=400 Bewerbungen auf n=200 
offene Stellen) 
 

Im Vergleich zum Testing auf Altersdiskriminierung fallen bereits die geringeren 

Unterschiede in den positiven Rücklaufquoten auf. Betrachtet man jeden Test 

– also jede gepaarte Bewerbung pro offener Stelle/Unternehmen – für sich, 

dann ergibt sich folgende Diskriminierungsrate: 14 von 200 Unternehmen (7%) 

luden nur jene Bewerber:innen ein, die mit drei Monaten eine geringere 

Dauer der Arbeitslosigkeit aufwiesen als die am selben Tag eingegange Be-

werbung der Arbeitssuchenden, die mehr als ein Jahr schon arbeitslos waren. 

In 41% der Fälle luden die kontaktierten Unternehmen aber beide Bewerber:in-

nen zu einem Bewerbungsgespräch ein. 

Tabelle 7: Ergebnisse des Tests auf Diskriminierung aufgrund Dauer der 

Arbeitslosigkeit 

Anm.: Abweichungen von 100% aufgrund von Rundungen der Kommastellen möglich (n=400 Bewerbungen auf n=200 
offene Stellen) 

2.3 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Insgesamt kam es in 12% der 200 durchgeführten Tests zu einer Diskriminie-

rung aufgrund des Alters und in 7% zu einer Diskriminierung aufgrund von 

Langzeitarbeitslosigkeit. Als Diskriminierung werden dabei lediglich jene Fälle 

gezählt, in denen der/die jüngere und erst seit kurzem arbeitslose Bewerber:in 

zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wurde, ältere oder bereits seit 13 

 Beide Bewerber:innen 
wurden eingeladen 

Nur Einladung 
Bewerber:in 3 Monate 
arbeitslos 

Anteil der Unternehmen 41% 7% 

Anzahl der Unternehmen 83 14 
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Monaten arbeitslose Bewerber:innen jedoch nicht – und das trotz fast identer 

Lebensläufe. 

Abbildung 3: Häufigkeit von Diskriminierungsfällen  

 

In einem abschließenden Schritt wurden die unterschiedlichen positiven Rück-

laufquoten einer multivariaten Analyse unterzogen. Dies aus zwei Gründen: 

Zum einen sollen die Ergebnisse auf ihre Robustheit getestet werden, d.h. eine 

Verzerrung der positiven Rücklaufquoten z.B. aufgrund von Branchencharakte-

ristika, Unternehmenscharakteristika oder unterschiedlichen Zeitpunkten der 

versendeten Bewerbungen ausgeschlossen werden. Zum zweiten erlaubt die 

multivariate Analyse auch die Berechnung von Einladungschancen, also der 

Wahrscheinlichkeit, mit der eine bestimmte Person auf eine Bewerbung eine 

Einladung zu einem Vorstellungsgespräch erhält. Zu diesem Zweck wurden lo-

gistische Regressionsmodelle berechnet, die neben Alter und Dauer der 

Arbeitslosigkeit einer Person auch die vorliegenden Daten aus den Stellenaus-

schreibungen zu Unternehmensgröße (nachrecherchiert), angeführtem 

Mindestgehalt und angeführter Mindestqualifikation, dem Ausmaß der Arbeits-

zeit, dem Alter der Anzeige sowie den Zeitpunkt des Versands der Bewerbung 

als Prädiktoren für eine potenzielle Einladung oder Nicht-Einladung enthielten. 

Dabei stellte sich jedoch heraus, dass es kaum signifikante Einflussfaktoren 

abseits der beiden getesteten Diskriminierungsmerkmale gibt, wobei dem Alter 

der stärkste Einfluss zukommt. Anders gesagt: Unabhängig von der Unterneh-

mensgröße, dem angeführten Mindestgehalt, ob ein Lehrabschluss gefordert 

war oder nicht, ob die Stelle eine Vollzeit- oder Teilzeitstelle war, wie lange die 

Anzeige bereits im eJob-room veröffentlicht war und zu welchem Zeitpunkt im 

Juli 2023 die Bewerbungen versandt wurden ergeben sich unterschiedliche Ein-

ladungswahrscheinlichkeiten für ein Bewerbungsgespräch je nach Alter und 

Dauer der Arbeitslosigkeit. Diese Einladungswahrscheinlichkeit liegt für eine 

Person im Alter von 34 Jahren und mit einer nur kurzen Dauer der Arbeitslosig-

keit bei 44%. Ist die Person langzeitarbeitslos (13 Monate), sinkt die 
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Wahrscheinlichkeit nicht signifikant ab. Ist die Person älter (53 Jahre), sinkt die 

Einladungswahrscheinlichkeit auf 35% ab. Ist die Person älter und langzeitar-

beitslos, liegt die Wahrscheinlichkeit, zu einem Bewerbungsgespräch 

eingeladen zu werden, nur noch bei 33%. Der kumulative negative Effekt von 

Alter und Langzeitarbeitslosigkeit zeigt sich auch in den beiden Modellen in den 

einzelnen Berufsfeldern, wobei vor allem im Lebensmitteleinzelhandel vom Al-

ter ein deutlich stärkerer negativer Einfluss auf die 

Einladungswahrscheinlichkeit ausgeht. 

Abbildung 4: Einladungswahrscheinlichkeiten auf Basis logistischer Re-

gressionsmodelle 

 
Anm.: Die Berechnung der Einladungswahrscheinlichkeit erfolgte auf Basis drei separater logistischer 
Regressionsmodelle. Die Formel zur Wahrscheinlichkeitsberechnung lautet: P(y=1)=1/(1+e^(-(Logitkombination einer 
Person). 

2.4 Branchenspezifische Ergebnisse 

2.4.1 Lebensmitteleinzelhandel 

Im Folgenden soll nun die Branche des Lebensmitteleinzelhandels näher be-

leuchtet werden. Insgesamt wurden die fiktiven Kandidat:innen zu 212 von 400 

möglichen Bewerbungsgesprächen eingeladen und erhielten 44 Absagen. In 

144 Fällen erhielten die Bewerberinnen keine Rückmeldung der Unternehmen 

auf ihre Bewerbung.  

Altersdiskriminierung 

Die 100 kontaktierten Unternehmen luden die ältere Bewerberin Viktoria Ebner 

in 38 Fällen und die jüngere Kandidatin Julia Hausner in 49 Fällen zu einem 

Bewerbungsgespräch ein. Weiters erhielt Viktoria Ebner von 16 Unternehmen 

Absagen und Julia Hausner von 10. Keine Rückmeldung bekam Viktoria Ebner 

von 46 Unternehmen und Julia Hausner von 41.  
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Tabelle 8: Rücklauf nach Alter im Lebensmitteleinzelhandel 

 Einladungen Absagen Keine Rückmeldung 

Viktoria Ebner 

(52 Jahre) 

38% 16% 46% 

Julia Hausner 

(34 Jahre) 

49% 10% 41% 

Anm.: Abweichungen von 100% aufgrund von Rundungen der Kommastellen möglich (n= 200 Bewerbungen auf n=100 
offene Stellen) 
 

Von den 100 Unternehmen luden 33 beide Kandidatinnen zu einem Vorstel-

lungsgespräch ein. 16 Unternehmen haben jedoch nur die jüngere Bewerberin 

Julia Hausner zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen, die ältere Viktoria 

Ebner jedoch nicht.  

Tabelle 9: Altersdiskriminierung im Lebensmitteleinzelhandel 

 

Diskriminierung aufgrund von Langzeitarbeitslosigkeit 

Die seit 13 Monaten arbeitslose Melanie Fuchs erhielt im Rahmen von 100 Be-

werbungen 60 Einladungen zu Bewerbungsgesprächen, die erst seit 3 Monaten 

arbeitslose Julia Hausner 656. Beide weisen eine Absagerate von 9% auf, wobei 

Melanie Fuchs öfter keine Rückmeldung (31%) auf ihre Bewerbung erhalten hat 

als Julia Hausner (26%).  

 

 
6 Dass „Julia Hausner“, die in beiden Testings im Lebensmitteleinzelhandel als Kontrollperson fungierte, im Testing auf Diskriminie-

rung aufgrund von Langzeitarbeitslosigkeit mit 65 Einladungen signifikant mehr Einladungen erhielt als im Testing auf 
Altersdiskriminierung, kann nicht final erklärt werden. Ausgeschlossen werden können jedenfalls Verzerrungen aufgrund unter-
schiedlicher Testzeiträume – beide Tests (auf Altersdiskriminierung bzw. Diskriminierung aufgrund Langzeitarbeitslosigkeit) 
fanden täglich parallel statt. Im Vergleich der kontaktierten Unternehmen fallen lediglich geringfügige Unterschiede entlang der 
angeführten Mindestqualifikation und des Arbeitszeitausmaßes auf. Im zweiten Testing (auf Langzeitarbeitslosigkeit) war in 44% 
der Fälle ein Lehrabschluss gefordert und in 23% der Fälle eine Vollzeitstelle ausgeschrieben; im ersten Testing (auf Altersdiskri-
minierung) war in 36% der Fälle ein Lehrabschluss gefordert und in 15% der Fälle eine Vollzeitstelle ausgeschrieben. Zudem fällt 
auf, dass das durchschnittliche Alter der Stellenanzeigen im zweiten Testing um im Schnitt 13 Tage (Median: 6 Tage) jünger liegt 
als im Testing auf Altersdiskriminierung. Alle drei Faktoren – Mindestqualifikation Lehrabschluss, Vollzeitstellen sowie neuere 
Stellenausschreibungen – gehen mit leicht höheren Einladungsraten einher, was zumindest einen Teil der Unterschiede in der 
positiven Rücklaufquoten der Kontrollbewerberin „Julia Hausner“ erklären kann. 

 Beide Bewerberinnen 
wurden eingeladen 

Nur Einladung 
Bewerberin: 34 Jahre 

Anteil der Unternehmen 33% 16% 
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Tabelle 10: Rücklauf nach der Dauer der Arbeitslosigkeit im Lebensmitte-

leinzelhandel 

 Einladungen Absagen Keine Rückmeldung 

Melanie Fuchs 

(13 Monate) 

60% 9% 31% 

Julia Hausner  

(3 Monate) 

65% 9% 26% 

Anm.: Abweichungen von 100% aufgrund von Rundungen der Kommastellen möglich (n= 200 Bewerbungen auf n=100 
offene Stellen) 
 

Von den 100 Unternehmen erhielten beide Bewerberinnen in 56 Fällen eine 

Einladung zu einem Bewerbungsgespräch. Julia wurde darüber hinaus von 9 

weiteren Unternehmen zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen, zu denen 

Melanie Fuchs nicht eingeladen wurde.  

Tabelle 11: Diskriminierung aufgrund Dauer der Arbeitslosigkeit im 

Lebensmitteleinzelhandel 

 

Rückmeldungen und Absagegründe 

Unterschiede in der Behandlung der beiden Bewerberinnen lassen sich auch 

anhand des Zeitpunkts der Rückmeldung bzw. etwaiger Nachfragen an die Be-

werber:innen festmachen.  

Dabei zeigt sich im Lebensmitteleinzelhandel, dass die durchschnittliche Dauer 

zwischen Bewerbung und Einladung bei 5,8 Tagen (Median 3 Tage) liegt. Her-

angezogen werden dabei jene 212 Bewerbungen, bei welchen die Einladung 

zum Bewerbungsgespräch ausgesprochen wurde. Insgesamt wurden in der 

Branche 15% der Einladungen am gleichen Tag ausgesprochen, an dem die 

Bewerbung einging, und weitere 21% folgten am nächsten Tag nach der Be-

werbung. 

Im Rahmen des Experiments wurde zu Beginn festgelegt, dass beide Bewer-

bungen jeweils am selben Tag an ein Unternehmen versandt werden sollen, 

wobei abwechselnd die Bewerbung der (älteren oder langzeitarbeitslosen) Test-

person und jene der (jüngeren und seit kurzem arbeitslosen) Kontrollperson 

zuerst abgeschickt wurde. Trotzdem erfolgte in 25 Fällen eine Einladung der 

Testperson erst mindestens einen Tag nach der Einladung der Kontrollperson, 

die zu diesem Zeitpunkt ihre Bewerbung bereits zurückgezogen hatte.  Die äl-

tere Viktoria Ebner in 7 Fällen erst zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen, 

 Beide Bewerberinnen 
wurden eingeladen 

Nur Einladung 
Bewerberin 3 Monate 
arbeitslos 

Anteil der Unternehmen 56% 9% 
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nachdem die jüngere Julia Hausner abgesagt hatte; die langzeitarbeitslose Me-

lanie Fuchs wurde 18 mal erst kontaktiert, nachdem die erst seit kurzem 

arbeitslose Julia Hausner ihre Bewerbung zurückgezogen hatte.  

Im Rahmen des Experiments wurden auch Rückfragen seitens der Unterneh-

men notiert. Im Lebensmitteleinzelhandel kam es in 50 Fällen (13%) zu solchen 

Rückfragen, wobei sich kein Unterschied in der Häufigkeit von Rückfragen zwi-

schen den drei Bewerberinnen zeigt. Informationen über das Unternehmen und 

die ausgeschriebene Stelle bekommen die Bewerberinnen in beiden Fällen 

gleich häufig. Im Rahmen der Telefonate bekam die jüngere Julia Hausner 

(Kontrollperson) im Vergleich zur 52-jährigen Bewerberin etwas öfter Fragen zu 

ihrer Person und ihrer Erwerbskarriere gestellt. Besonders auffällig war im Le-

bensmitteleinzelhandel aber die Thematisierung der Distanz zwischen Wohn- 

und Arbeitsort, wenn der Betrieb oder das Unternehmen seinen Sitz nicht in 

Wien hatte (sondern entweder in Niederösterreich oder im Burgenland). In den 

Telefonaten wurde diesbezüglich besonders häufig die Pendelbereitschaft der 

Bewerberinnen hinterfragt. Die Distanz und mitunter längere Pendeldauer war 

auch in den Absagen einer der häufigsten Gründe abseits der Rückmeldung, 

dass andere Bewerberinnen besser zu der offenen Stelle passen bzw. die Stelle 

bereits besetzt ist. 

2.4.2 Elektroinstallation 

In der Branche Elektroinstallation wurden die fiktiven Kandidaten zu 131 (von 

400 möglichen) Bewerbungsgesprächen eingeladen und erhielten 51 Absagen. 

In 218 Fällen erhielten die Bewerber keine Rückmeldung der Unternehmen auf 

ihre Bewerbung.  

Altersdiskriminierung 

Von den 100 kontaktierten Unternehmen erhielt der 52-jährige Paul Meher 32 

und der 34-jährige Stefan Dersch 35 Einladungen zu einem Bewerbungsge-

spräch. Die nur geringfügige Bevorzugung von Stefan Dersch ist auch in 

Hinblick auf die Absagen (14%, Paul Meher: 15%) und den ausbleibenden 

Rückmeldungen (Paul Meher 53%, Stefan Dersch 51%) ersichtlich.  

Tabelle 12: Rücklauf nach Alter in der Elektroinstallation 

 Einladungen Absagen Keine Rückmeldung 

Paul Meher 

(52 Jahre) 

32% 15% 53% 

Stefan Dersch 

(34 Jahre) 

35% 14% 51% 

Anm.: Abweichungen von 100% aufgrund von Rundungen der Kommastellen möglich (n=200 Bewerbungen auf n=100 
offene Stellen) 
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In 27 Fällen wurden beide Bewerber zu einem Vorstellungsgespräch eingela-

den. Zu Diskriminierungen kam es acht Mal: Der jüngere Stefan Dersch wurde 

von 8 Unternehmen zu einem Gespräch eingeladen, der ältere Kandidat Paul 

Meher hingegen nicht. 

Tabelle 13: Altersdiskriminierung in der Elektroinstallation 

 

Diskriminierung aufgrund von Langzeitarbeitslosigkeit 

Sowohl der seit 13 Monaten arbeitslose Klaus Weißer als auch der erst seit 3 

Monaten arbeitslose Stefan Dersch erhielten je 32 Einladungen zu Bewer-

bungsgesprächen. Klaus Weißer – der Kandidat, welcher seit 13 Monaten auf 

Arbeitssuche ist – erhielt zwei Absagen mehr als Stefan Dersch.  

Tabelle 14: Rücklauf nach Dauer der Arbeitslosigkeit in der Elektroinstal-

lation 

 Einladungen Absagen Keine Rückmeldung 

Klaus Weißer 

(13 Monate AL) 

32% 12% 56% 

Stefan Dersch 

(3 Monate AL) 

32% 10% 58% 

Anm.: Abweichungen von 100% aufgrund von Rundungen der Kommastellen möglich (n= 200 Bewerbungen auf n=100 
offene Stellen) 
 

In 27 Fällen erhielten beide Bewerber je eine Einladung der Unternehmen zu 

einem Vorstellungsgespräch. In 5% der Fälle wurde jedoch nur Stefan Dersch 

zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen, der langzeitarbeitslose Bewerber 

Klaus Weißer hingegen nicht.  

Tabelle 15: Diskriminierung aufgrund Dauer der Arbeitslosigkeit in der 

Elektroinstallation 

 

Weitere Unterschiede: Rückfragen und Absagegründe 

In der Branche der Elektroinstallation vergingen zwischen Bewerbung und der 

Einladung zum Bewerbungsgespräch im Durchschnitt 5,7 Tage (Median 3 

 Beide Bewerber 
wurden eingeladen 

Nur Einladung 
Bewerber 34 Jahre alt 

Anteil der Unternehmen 27% 8% 

 Beide Bewerber 
wurden eingeladen 

Nur Einladung 
Bewerber 3 Monate 
arbeitslos 

Anteil der Unternehmen 27% 5% 
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Tage) und damit fast genauso viel Zeit wie im Lebensmitteleinzelhandel. 17% 

der Einladungen wurden sogar noch am selben Tag ausgesprochen an dem die 

Bewerbung versandt wurde und 21% am Tag danach. Ein Blick auf den genau-

eren Zeitpunkt der Einladungen zeigt, dass der ältere Kandidat von drei 

Unternehmen und der langzeitarbeitslose Kandidat von vier Unternehmen aber 

erst zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wurde, nachdem der jüngere 

und erst seit kurzem arbeitssuchende Kandidat seine Bewerbung zurückgezo-

gen hatte.  

Während sich im Einzelhandel nur 13% der Unternehmen bei einer der Bewer-

werberinnen meldeten (häufig z.B. mit der Frage nach der Pendelbereitschaft), 

sind es in der Elektroinstallation 48%. Fast jedes zweite Unternehmen hatte 

Rückfragen. Die meisten Rückfragen betrafen Nachfragen zu aktuellen und vo-

rangegangen Tätigkeiten sowie erworbenen Kompetenzen. Dabei wurde in 

Telefonaten besprochen, welche Tätigkeiten durchgeführt wurden und das po-

tenzielle Arbeitsfeld beschreiben. Die Interviewer antworteten auf Basis 

standardisierter Vorgaben. 

Einige Rückmeldungen zeigten auch negative Einstellungen gegenüber bei 

AMS gemeldeten Personen auf. In mehreren Fällen wurde bei einem ersten 

Telefonat angefügt, dass sie nur „richtige Bewerber“ in Betracht ziehen würden 

und nicht daran interessiert wären, „nur einen Stempel für das AMS auszutei-

len“. In einem anderen Fall meldete ein Unternehmen nach der dankenden 

Ausschlagung einer Einladung zurück, dass sie dies „vorsichtshalber dem AMS 

melden, damit Sie nicht weiterhin den Staat ausnützen können.“ 

In den Absageschreiben durch die Unternehmen finden sich solche negativen 

Zuschreibungen nicht mehr. Die Absagen wurden meist damit begründet, dass 

es Bewerber gibt, welche bessere Qualifikationen aufweisen bzw. die Stelle 

schon besetzt ist.  
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3 Diskussion der Ergebnisse und Limitationen der Studie 

Schlussbetrachtung 

Korrespondenztests haben in Ländern wie den USA oder Frankreich und 

Schweden mittlerweile eine lange wissenschaftliche Tradition, um Diskriminie-

rungen im Bewerbungsprozess aufzudecken und zu quantifizieren. Im 

vorliegenden Fall wies die Studie im Rahmen eines Experiments, das im Juli 

und August 2023 in zwei ausgewählten Branchen in Wien, Niederösterreich und 

im Burgenland durchgeführt wurde, eine Diskriminierung von Bewerber:innen 

aufgrund des Alters in 12% der Fälle und eine Diskriminierung aufgrund von 

Langzeitarbeitslosigkeit in 7% der Fälle nach. Die Diskriminierung von älteren 

und langzeitarbeitslosen Bewerber:innen trat dabei im Lebensmitteleinzelhan-

del häufiger auf als in der Elektroinstallation, die aber wiederum insgesamt 

seltener zu Vorstellungsgesprächen eingeladen hat. 

Diskriminierung wurde in der vorliegenden Studie eng definiert: Erst wenn ein 

Unternehmen zwei Bewerbungen erhalten hat, die sich mit Ausnahme des Al-

ters bzw. der Dauer der Arbeitslosigkeit der Bewerber:innen nicht voneinander 

unterschieden, und im Anschluss lediglich die jüngere bzw. erst seit kurzem 

arbeitslose Person zu einem Bewerbungsgespräch einlädt – erst dann bezeich-

nen wir das als ‚Diskriminierung‘. Die Definition folgt damit auch dem 

gesetzlichen Gleichbehandlungsgebot, das u.a. für das Merkmal „Alter“ vorgibt, 

dass „im Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis niemand unmittelbar oder 

mittelbar diskriminiert werden, insbesondere nicht 1. bei der Begründung des 

Arbeitsverhältnisses (...)“. Im Unterschied zu anderen Testingstudien leiten wir 

die Diskriminierungsrate also nicht aus unterschiedlichen Einladungsraten ab – 

diese könnten etwa auch daraus resultieren, dass der Testzeitraum zu kurz ge-

wählt wurde7, dass die fiktiven Bewerbungen nicht parallel sondern zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten verschickt wurden8 oder aufgrund von Zufalls-

schwankungen zustande kommen.9  

Nichtsdestotrotz bilden sich reale Diskriminierungen letztlich in unterschiedli-

chen Einladungsraten für Bewerbungsgespräche ab. Für die vorliegende Studie 

heißt das: Unabhängig von der Art der ausgeschriebenen Stelle (z.B. Arbeitsort, 

 

 
7 In der vorliegenden Studie hatten die Unternehmen mindestens vier und maximal acht Wochen Zeit, um sich auf eine Bewerbung 

zurückzumelden. 
8 In der vorliegenden Studie wurde a) jedes Testing – d.h. der Versand von zwei Bewerbungsunterlagen, die sich ausschließlich in 

den zu testenden Diskriminierungsmerkmalen unterschieden – am selben Tag mit einem Abstand von wenigen Stunden durchge-
führt, und b) die separaten Testings auf Diskriminierung aufgrund des Alters sowie aufgrund der Dauer der Arbeitslosigkeit 
parallel durchgeführt.  

9 Zufallsschwankungen – also unvorhersehbare Variationen in den Ergebnissen, die auf den Zufall zurückzuführen sind – sind in 
Testingstudien nie auszuschließen, sondern können im besten Fall nur minimiert werden. Wenn etwa die Stichprobe nicht reprä-
sentativ für die Gesamtpopulation ist, können die Ergebnisse verzerrt sein. Dies kann aufgrund von Zufallsschwankungen in der 
Auswahl der Testteilnehmer:innen auftreten. Das kann im vorliegenden Fall jedoch ausgeschlossen werden, da im engen Zeit-
raum des Testings sämtliche offene Stellen in den beiden gewählten Berufsfeldern kontaktiert wurden. 
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Mindestgehalt, Arbeitszeit, Alter der Anzeige) und vom Zeitpunkt der Bewer-

bung liegt die Einladungswahrscheinlichkeit für eine jüngere Person im Alter 

von 34 Jahren und mit einer nur kurzen Dauer der Arbeitslosigkeit  von drei Mo-

naten bei 44%. Diese Person würde also auf rund jede zweite Bewerbung eine 

Einladung zu einem Vorstellungsgespräch erhalten. 

• Ist dieselbe Person langzeitarbeitslos (13 Monate), sinkt die Wahr-

scheinlichkeit nicht signifikant ab.  

• Ist die Person älter (53 Jahre), sinkt die Einladungswahrscheinlichkeit 

auf 35% ab.  

• Ist die Person älter und langzeitarbeitslos, liegt die Wahrscheinlichkeit, 

zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden, nur noch bei 

33%. Diese Person würde also nur noch auf rund jede dritte Bewerbung 

eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch erhalten.  

Im Vergleich zu Korrespondenztest aus anderen Ländern fallen die eruierten 

Unterschiede in den Einladungswahrscheinlichkeiten geringer aus. In der vor-

liegenden Studie haben z.B. ältere Bewerber:innen im Alter von 53 eine um 10 

Prozentpunkte geringere Wahrscheinlichkeit, zu einem Bewerbungsgespräch 

eingeladen zu werden, als die 34-jährigen Bewerber:innen. Eine 2023 erschie-

nene Metastudie verglich die Ergebnisse von dreizehn Testingstudien zu 

Altersdiskriminierung im Bewerbungsprozess aus den Jahren 2012 bis 2020, 

darunter neun aus europäischen Ländern (Schweden, Frankreich, Belgien, Lett-

land, Niederlande, Schweiz). Das Ergebnis dort: Ältere Arbeitssuchende haben 

eine zwischen 11 bis 50 Prozentpunkte geringere Chance auf eine Einladung 

zu einem Bewerbungsgespräch im Vergleich zu jüngeren Bewerber:innen (Ba-

tinovic et al. 2023). Vergleichbare Ergebnisse zur Diskriminierung aufgrund von 

Langzeitarbeitslosigkeit fehlen hingegen weitestgehend. Ein einzelnes Feldex-

periment aus Deutschland aus 2018 hat jedoch genau diese Frage unter die 

Lupe genommen (Nüß 2018). Das Ergebnis dieser Studie, die mehr als 3.000 

fiktive Bewerbungen verschickte: Die Einladungsrate sank um bis zu 26% wenn 

die Person 10 Monate oder länger arbeitslos war, wobei vor allem Großbetriebe 

und größere Unternehmen diskriminierten. Dass die Mehrheit der in der vorlie-

genden Studie angeschriebenen Unternehmen kleiner und mittlere Betriebe  

waren, könnte eine mögliche Erklärung sein, weshalb die Diskriminierungsrate 

von langzeitarbeitslosen Bewerber:innen im Vergleich zur deutschen Studie ge-

ringer ausfällt.  

Hinter der Diskriminierung von älteren oder langzeitarbeitslosen Personen ste-

hen oft negative Stereotype, insbesondere im Arbeitskontext. Die OECD stellte 

bereits 2004 fest, dass „numerous surveys and research conducted in the past 

15 years point to negative employer perceptions vis-à-vis older workers with 

respect to their productivity, cost, work motivation, health, receptiveness to-

wards training and ability to cope with technological and organisational change.” 
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(OECD 2004, 91) Die Frage von Diskriminierung und ihren Ursachen und Fol-

gen ist daher eine zentrale in den Sozialwissenschaften, nicht nur in Bezug auf 

Altersdiskriminierung. Seit der grundlegenden Arbeit von Phelps (1972) gilt als 

anerkannt, dass sich Arbeitgeber:innen aufgrund fehlender umfassender Infor-

mationen auf individueller Ebene häufig auf ein Gruppenmerkmal als Signal für 

individuelle Merkmale verlassen. In diesem Konzept der statistischen Diskrimi-

nierung entstehen Zweifel an der Leistungsfähigkeit oder Motivation einzelner 

Bewerber:innen basierend auf einzelnen Merkmalen, etwa aufgrund ihres Alters 

oder der Dauer ihrer Arbeitslosigkeit. Gleichzeitig haben frühere Studien ge-

zeigt, dass die Jobchancen von z.B. älteren Menschen in Zeiten der „labor 

market tightness“ steigen. Die vorliegenden Ergebnisse belegen, dass es auch 

in Zeiten von Fachkräfte- bzw. Arbeitskräftemangel nach wie vor zu Ungleich-

behandlungen bestimmter Personengruppen im Bewerbungsprozess kommt.  

Inwieweit die vorliegenden Ergebnisse bereits die gestiegenen Jobchancen – 

oder zumindest gestiegenen Chancen auf eine Einladung zu einem Vorstel-

lungsgespräch – widerspiegeln, lässt sich aber aufgrund fehlender 

Vergleichszahlen nicht sagen. Dass auf die Bewerbungen in vielen Fällen sehr 

rasch (zum Teil noch am selben oder nächsten Tag) reagiert wurde, legt aber 

die Vermutung nahe, dass der Fachkräftemangel tatsächlich zu erhöhten Job-

chancen für ältere und langzeitarbeitslose Menschen führt.  

Limitationen der Studie 

Dem Vorteil, in einem experimentellen Design reale Fälle von Ungleich- und 

Schlechterbehandlung aufzudecken, steht der Nachteil gegenüber, dass die Er-

gebnisse nicht immer verallgemeinerbar sind. Im vorliegenden Fall leiten sich 

daraus einige Limitationen der Studie ab, die bei der Interpretation der Ergeb-

nisse zu berücksichtigen sind: 

• Das vorliegende Korrespondenztesting wurde – wie die meisten anderen 

Studien – für das Stadium der schriftlichen Bewerbung auf eine offene Stelle 

durchgeführt. Es erforscht somit lediglich Diskriminierung in der ersten 

Phase des Bewerbungsprozesses und nicht mögliche Diskriminierungen, 

die im Zuge von persönlichen Vorstellungsgesprächen auftreten. Die bishe-

rige Forschung zeigt jedoch, dass Diskriminierungen am häufigsten bereits 

in der ersten Phase – der Phase der Entscheidung, wen man überhaupt zu 

einem Vorstellungsgespräch einlädt oder nicht – auftreten. 

• Die Ergebnisse von Kroft et al. (2013) implizieren, dass die Dauer der Ar-

beitslosigkeit von der wirtschaftlichen Lage, der aktuellen Situation am 

Arbeitsmarkt und somit dem Angebot an offenen Stellen abhängt. Ein zeit-

lich eingeschränktes Experiment kann daher kaum garantieren, dass 

jegliche eruierte Verbreitung von Diskriminierung ein konstantes Phänomen 

ist. Hierzu bräuchte es eine deutlich längere Erhebungsphase, in der auch 
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eine größere Zahl offener Stellen branchenübergreifend recherchiert wer-

den könnte. 

• Durch die geografische Eingrenzung auf drei Bundesländer (Wien, Nieder-

österreich und Burgenland) können keine österreichweiten Aussagen 

getroffen werden. 

• Die Beschränkung auf zwei vorab festgelegte Berufsfelder hat den Vorteil, 

dass dadurch eine Vollerhebung sämtlicher offener Stellen, die im eJob-

Room des AMS veröffentlicht wurden, bewerkstelligt werden konnte und 

dadurch repräsentative Aussagen gewährleistet sind. Durch die Beschrän-

kung können aber nur indirekt Ableitungen für andere, vergleichbare 

Branchen getroffen werden. 

• In der vorliegenden Studie wurde lediglich das Diskriminierungsrisiko auf-

grund Langzeitarbeitslosigkeit getestet, die Kontrollperson wies daher eine 

kürzere Arbeitslosigkeitsdauer auf. Offen bleibt daher, ob Arbeitslosigkeit 

an sich möglicherweise mit negativen Stereotypen einhergeht, ob also Be-

werber:innen, die arbeitslos sind, schlechtere Jobchancen haben 

gegenüber Bewerber:innen, die sich aus einem aufrechten Dienstverhältnis 

heraus bewerben. 

Vor diesem Hintergrund versteht sich die vorliegende Studie zunächst als Pilot-

studie für eine in Österreich bislang kaum vorhandene Erforschung realer 

Diskriminierung bei Bewerbungen auf offene Stellen. Sie soll idealerweise in-

haltlich und methodisch sowohl Ausgangs- als auch Anhaltspunkt sein für eine 

breitere Forschung zu Diskriminierungsprozessen beim Zugang zu Arbeit und 

letztlich dazu beitragen, diese abzubauen.  
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